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Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege der Gemeinde Arboldswil 

Die Einwohnergemeindeversammlung Arboldswil, gestützt auf § 47 Absatz 1 Ziffer 2 des 

kantonalen Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeinde-
gesetz) vom 28. Mai 1970 (Stand 1. Januar 2015), beschliesst folgendes Reglement über die 
Kinder- und Jugendzahnpflege: 
 
 
A.  Allgemeines 
 
§ 01  Geltungsbereich; Zweck 
 

1 Dieses Reglement regelt die Kinder- und Jugendzahnpflege im kommunalen Bereich. 
 
2 Dieses Reglement enthält die ergänzenden Bestimmungen zum kantonalen Kinder- und 
Jugendzahnpflegegesetz vom 19. September 1996 (Stand 11. August 1997). 
 
§ 02 Administrative Belange 
 

Die Gemeindeverwaltung wird mit der Durchführung der administrativen Arbeiten (Anmel-
dungen, Abmeldungen, Prüfung der Kostenvoranschläge, Rechnungswesen etc.) beauftragt. 
 
§ 03 Aufgaben der Schulleitung 
 

Die Schulleitung gibt den Eltern der regulär in den Kindergarten eintretenden Kindern und 
bei den Eltern von zuziehenden Kindern die Beitrittserklärung zur Kinder- und Jugendzahn-

pflege, sowie das Reglement der Gemeinde Arboldswil zur Kinder- und Jugendzahnpflege 
ab. 
 
§ 04 Aufgaben der Eltern 
 

Die Eltern melden der Gemeindeverwaltung Beitritte zur Kinder- und Jugendzahnpflege, 
Austritte aus der Kinder- und Jugendzahnpflege und Änderungen bei der Wahl des Zahnarz-
tes. 
 
 
B.  Behandlungen; Kostentragung 
 

§ 05  Subventionsregeln im Bereich der Kieferorthopädie 
 

1 Bei der Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern sind deren finanzielle Leistungs-
kraft und die Kinderzahl zu berücksichtigen. 
 
2 Die Beitragsleistungen lehnen sich an den kantonalen Vorschlag für einen einheitlichen 
Subventionsschlüssel für die Kinder- und Jugendzahnpflege an. 
 
3 Der Gemeinderat regelt die Details. 
 
 

 
 
 



3 

Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege der Gemeinde Arboldswil 

§ 06 Subventionsregeln für konservierende Behandlungen 
 

1 Bei der Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern sind deren finanzielle Leistungs-
kraft und die Kinderzahl zu berücksichtigen. 
 
2 Die Beitragsleistungen lehnen sich an den kantonalen Vorschlag für einen einheitlichen 
Subventionsschlüssel für die Kinder- und Jugendzahnpflege an. 
 
3 Der Gemeinderat regelt die Details. 
 
 
C.  Schlussbestimmungen 

 
§ 07 Inkrafttreten 
 

1 Das Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege vom 18. Juni 1997 wird aufgeho-
ben. 

 
2 Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion BL auf den 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

Dieses Reglement wurde anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Sep-
tember 2019 genehmigt. 
 

Einwohnergemeindeversammlung Arboldswil 

 
Johannes Sutter 

Gemeindepräsident 

 

 

 
Corinne Gaugler 

Gemeindeverwalterin 
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Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege der Gemeinde Arboldswil 

 

Gemeinderatsverordnung über die  
Subventionsregeln im Bereich der Kieferorthopädie und für konservie-
rende Behandlungen 

 

gültig ab 1. Januar 2020 

 

Der Gemeinderat Arboldswil, gestützt auf § 5 & 6 Absatz 3 des Reglements über die Kin-
der- und Jugendzahnpflege vom 13. August 2019, beschliesst folgende Verordnung über die 
Subventionsregeln im Bereich der Kieferorthopädie und für konservierende Behandlungen: 

 

Einkommen Anzahl Kinder 

Von Bis 1 2 3+ 

0  83% 85% 91% 

  78% 80% 86% 

  74% 77% 84% 

  65% 69% 78% 

  55% 60% 70% 

1.00  45% 52% 56% 

  36% 42% 48% 

  29% 32% 43% 

  20% 25% 33% 

  15% 18% 27% 

  12% 14% 21% 

  10% 11% 18% 

  0% 10% 14% 

  0% 0% 12% 

  0% 0% 12% 

 

§ 1  Zweck 
Diese Verordnung regelt die Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern für subventi-
onsberechtigte Massnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendzahnpflege. 

 

§ 2  Berechnung 
1 Als Berechnungsgrundlage für den Subventionsbeitrag und die berechnungswirksame An-
zahl Kinder dient die letzte rechtskräftige Steuerveranlagung im Zeitpunkt der Rechnungs-
stellung des Zahnarztes. Als massgebliches Einkommen dient das steuerbare Gesamtein-
kommen gemäss Ziffer 790 der Steuerveranlagung. Die Anzahl Kinder entsprechen dem 

gewährten Steuerabzug gemäss Steuerveranlagung. 
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2 Bei unverheirateten leiblichen Eltern, die mit gemeinsamen Kindern im gleichen Haushalt 

leben, werden das steuerbare Gesamteinkommen sowie die Anzahl Kinder beider Partner 
zusammengerechnet. 

 

 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 2019/GR/131 vom 13. August 2019. 

 

 

4424 Arboldswil, 20. August 2019 

 

Gemeinderat Arboldswil 

 

Johannes Sutter 

Gemeindepräsident 

 

 

 
Corinne Gaugler 

Gemeindeverwalterin 

 

 


